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1. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den Maß-
nahmen, welche die Sekretariats-Hauptabteilung Presse und
Information gemäß Resolution 63/28 getroffen hat;

2. vertritt die Auffassung, dass das besondere Infor-
mationsprogramm der Hauptabteilung über die Palästina-Fra-
ge insofern sehr nützlich ist, als es die Palästina-Frage und die
Situation im Nahen Osten der internationalen Gemeinschaft
stärker ins Bewusstsein rückt, und dass das Programm wirk-
sam zu einem Klima beiträgt, das den Dialog fördert und den
Friedensprozess unterstützt;

3. ersucht die Hauptabteilung, in voller Zusammen-
arbeit und Abstimmung mit dem Ausschuss für die Ausübung
der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes
und mit der aufgrund von Entwicklungen betreffend die
Palästina-Frage unter Umständen gebotenen Flexibilität ihr
besonderes Informationsprogramm für 2010-2011 fortzuset-
zen und vor allem

a) Informationen über alle die Palästina-Frage und
den Friedensprozess betreffenden Aktivitäten des Systems
der Vereinten Nationen zu verbreiten, namentlich Berichte
über die von den zuständigen Organisationen der Vereinten
Nationen geleistete Arbeit sowie über die Bemühungen, die
der Generalsekretär und sein Sondergesandter in Bezug auf
den Friedensprozess unternehmen;

b) auch weiterhin Publikationen und audiovisuelles
Material über die verschiedenen Aspekte der Palästina-Frage
auf allen Gebieten herauszugeben und auf den neuesten Stand
zu bringen, so auch Materialien über die jüngsten diesbezüg-
lichen Entwicklungen, insbesondere die Anstrengungen zur
Herbeiführung einer friedlichen Regelung der Palästina-Fra-
ge;

c) ihre Sammlung audiovisuellen Materials über die
Palästina-Frage zu erweitern, auch weiterhin solches Material
herzustellen und zu erhalten und die öffentliche Ausstellung
zur Palästina-Frage im Gebäude der Generalversammlung so-
wie am Amtssitz der Vereinten Nationen in Genf und Wien
regelmäßig zu aktualisieren;

d) Erkundungsreisen für Journalisten in das besetzte
palästinensische Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, sowie
nach Israel zu veranstalten und zu fördern;

e) internationale, regionale und nationale Seminare
oder Treffen für Journalisten zu veranstalten, die insbesonde-
re darauf gerichtet sind, die Öffentlichkeit für die Palästina-
Frage und den Friedensprozess zu sensibilisieren und den
Dialog und die Verständigung zwischen Palästinensern und
Israelis zugunsten einer friedlichen Beilegung des israelisch-
palästinensischen Konflikts zu vertiefen;

f) dem palästinensischen Volk auch künftig beim
Ausbau des Medienbereichs behilflich zu sein und insbeson-
dere das jährliche Ausbildungsprogramm für das Personal pa-
lästinensischer Rundfunk- und Fernsehanstalten und für pa-
lästinensische Journalisten zu stärken;

4. legt der Hauptabteilung nahe, Mittel und Wege
auszuarbeiten, die den Medien und Vertretern der Zivilgesell-
schaft die Führung offener und positiver Gespräche über

mögliche Instrumente zur Förderung eines Dialogs zwischen
den Völkern sowie zur Förderung des Friedens und der ge-
genseitigen Verständigung in der Region ermöglichen.

RESOLUTION 64/19

Verabschiedet auf der 54. Plenarsitzung am 2. Dezember 2009, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 164 Stimmen bei 7 Ge-
genstimmen und 4 Enthaltungen*, auf der Grundlage des Resolu-
tionsentwurfs A/64/L.23 und Add.1, eingebracht von: Algerien,
Bahrain, Bangladesch, Belarus, Brunei Darussalam, Demokrati-
sche Volksrepublik Korea, Demokratische Volksrepublik Laos,
Dschibuti, Guinea, Indonesien, Irak, Jemen, Jordanien, Katar,
Komoren, Kuba, Kuwait, Libanon, Malaysia, Mali, Marokko,
Mauretanien, Namibia, Nicaragua, Nigeria, Oman, Saudi-Arabien,
Senegal, Simbabwe, Somalia, Südafrika, Sudan, Tunesien,
Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate,
Palästina.

* Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra,
Angola, Arabische Republik Syrien, Argentinien, Armenien, Aser-
baidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barba-
dos, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien (Plurinatio-
naler Staat), Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien,
Brunei Darussalam, Bulgarien, Burundi, Chile, China, Costa Rica,
Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Demo-
kratische Volksrepublik Korea, Demokratische Volksrepublik
Laos, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschi-
buti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El
Salvador, Eritrea, Estland, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia,
Georgien, Ghana, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-
Bissau, Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische
Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordani-
en, Kambodscha, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisi-
stan, Kolumbien, Komoren, Kroatien, Kuba, Kuwait, Lesotho, Lett-
land, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liech-
tenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malaysia, Malediven,
Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco,
Mongolei, Montenegro, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal,
Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen,
Oman, Österreich, Pakistan, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru,
Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau,
Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa,
San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbi-
en, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien,
Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Gre-
nadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan,
Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechische
Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Uganda, Ukraine,
Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Repu-
blik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansa-
nia, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,
Vietnam, Zypern.

Dagegen: Australien, Israel, Marshallinseln, Mikronesien
(Föderierte Staaten von), Nauru, Palau, Vereinigte Staaten von
Amerika.

Enthaltungen: Kamerun, Kanada, Fidschi, Tonga.

64/19. Friedliche Regelung der Palästina-Frage

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, ein-
schließlich der auf ihrer zehnten Notstandssondertagung ver-
abschiedeten Resolutionen,
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sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 58/292 vom
6. Mai 2004,

ferner unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen
des Sicherheitsrats, namentlich die Resolutionen 242 (1967)
vom 22. November 1967, 338 (1973) vom 22. Oktober 1973,
1397 (2002) vom 12. März 2002, 1515 (2003) vom 19. No-
vember 2003, 1544 (2004) vom 19. Mai 2004 und 1850
(2008) vom 16. Dezember 2008,

es begrüßend, dass der Sicherheitsrat die Vision einer
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im Jahr 2005 und dem Abriss der dort vorhandenen Siedlun-
gen als Schritt auf dem Weg zur Umsetzung des Fahrplans,

unter Hinweis auf die Arabische Friedensinitiative, die
der Rat der Liga der arabischen Staaten auf seiner am 27. und
28. März 2002 in Beirut abgehaltenen vierzehnten Tagung
verabschiedete73,

mit dem Ausdruck ihrer Unterstützung für die vereinbar-
ten Grundsätze für bilaterale Verhandlungen, die von den
Parteien auf der Konferenz von Annapolis bekräftigt wurden
und die das Ziel verfolgen, einen ausnahmslos alle offenen
Fragen, einschließlich aller Kernfragen, regelnden Friedens-
vertrag zu schließen, im Hinblick auf die Herbeiführung einer
gerechten, dauerhaften und friedlichen Regelung des israe-
lisch-palästinensischen Konflikts und letztlich des gesamten
arabisch-israelischen Konflikts zur Verwirklichung eines um-
fassenden Friedens im Nahen Osten,

sowie mit dem Ausdruck ihrer Unterstützung für die
Einberufung einer internationalen Konferenz in Moskau, wie
vom Sicherheitsrat in Resolution 1850 (2008) ins Auge ge-
fasst, um einen wiederaufgenommenen Friedensprozess vor-
anzubringen und zu beschleunigen,

Kenntnis nehmend von dem wichtigen Beitrag, den der
Sonderkoordinator der Vereinten Nationen für den Nahost-
Friedensprozess und Persönliche Beauftragte des Generalse-
kretärs bei der Palästinensischen Befreiungsorganisation und
der Palästinensischen Behörde zu dem Friedensprozess leis-
tet, so auch im Rahmen der Tätigkeiten des Quartetts,

es begrüßend, dass am 22. September 2009 am Amtssitz
der Vereinten Nationen ein erneutes Treffen des Ad-hoc-Ver-
bindungsausschusses für die Koordinierung der internationa-
len Hilfe für die Palästinenser unter dem Vorsitz Norwegens
stattfand, bekräftigend, wie wichtig die kontinuierliche Wei-
terverfolgung und Erfüllung der Zusagen ist, die auf der am
2. März 2009 in Scharm esch-Scheich (Ägypten) abgehalte-
nen Internationalen Konferenz zur Unterstützung der palästi-
nensischen Wirtschaft für den Wiederaufbau Gazas abgege-
ben wurden, um Nothilfe und Unterstützung beim Wiederauf-
bau und der wirtschaftlichen Erholung im Gazastreifen be-
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mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die rechtswidri-
ge Übernahme von Institutionen der Palästinensischen Behör-
de im Gazastreifen im Juni 2007 und mit der Forderung nach
Wiederherstellung der vor Juni 2007 bestehenden Situation
und nach Weiterführung der ernsthaften Anstrengungen, die
Ägypten, die Liga der arabischen Staaten und andere betrof-
fene Parteien unternehmen, um einen auf Aussöhnung und
die Wiederherstellung der palästinensischen nationalen Ein-
heit gerichteten Dialog zu fördern,

unter Betonung der dringenden Notwendigkeit, dass
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humanitäre Hilfsgüter, humanit




